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Bebauungsplan Nr. 1 "Solarpark Baumgartner Weg"
Gemeinde Schönermark im Amt Gransee und Gemeinden 
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Pflanzenliste A:
Weißdorn Crataegus monogyna
Wildrose Rosa canina
Pfaffenhütchen Euonymus europaea
Schneeball Viburnum opulus
Hartriegel Cornus sanguinea
Haselnuss Corylus avellana

Pflanzenliste B:
Stieleiche Quercus robur
Flatter-Ulme Ulmus laevis
Esche Fraxinus excelsior

11

9

8

7

6

5

4

Planungsrechtliche  Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 11 BauNVO)

Text - TEIL B

Grünordnerische  Festsetzungen

Zäune müssen mindenstens 15 cm lichten Abstand zwischen Bodenoberfläche und Unterkante 
des Zaunes aufweisen.

1

Gestalterische Festsetzungen  nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 BbgBO

Als Einfriedungen sind nur Zäune bis zu einer Gesamthöhe von 2,3 m inkl. Überstiegsschutz 
zulässig.

Die Oberkante der Photovoltaikanlagen (OK PV) ist innerhalb der Baugrenze 1 auf den fest-
gesetzten Höhenbezugspunkt zu beziehen. Die Oberkante darf maximal 5,0 m (Oberkante) 
über der festgesetzten Höhe des Höhenbezugspunktes liegen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Die Unterkante der Photovoltaikanlagen (UK PV) muss einen Mindestabstand von 50 cm 
zum Boden aufweisen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

10

Die in den durch die Baugrenze 2 abgegrenzten überbaubaren Grundstücksflächen (Bestands-
gebäude) mit den Kennbuchstaben A, B, C und D dürfen folgende Geschossigkeiten und 
Oberkanten der Gebäude (OK-Gebäude) erreicht werden; dabei sind die OK-Gebäude auf den 
Höhenbezugspunkt zu beziehen.
- A zweigeschossig, OK-Gebäude = 91 m über DHHN2016
- B eingeschossig, OK-Gebäude = 87 m über DHHN2016
- C eingeschossig, OK-Gebäude = 91 m über DHHN2016
- D eingeschossig, OK-Gebäude = 97 m über DHHN2016

Im SO PV-L sind innerhalb der durch die Baugrenze 2 eingefassten überbaubaren Grund-
stücksfläche (vorhandene Gebäude) mit dem Kennbuchstaben B, C und D Lagergebäude 
für Photovoltaikanlagen und deren Ausrüstung, Lagerhäuser für Boote mit und ohne Trailer, 
Wohnmobile, Caravans und Oldtimer ausnahmsweise zulässig.
Innerhalb der Baugrenze 2 sind auf den Dachflächen Photovoltaikanlagen zulässig.

2

3
Im SO PV-L ist darüber hinaus innerhalb der durch die Baugrenze 2 eingefassten überbau-
baren Grundstücksfläche (vorhandenes Gebäude) mit dem Kennbuchstaben A eine Wohnung 
für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem 
Betrieb der ausnahmsweise zulässigen Nutzung entsprechend den textlichen Festsetzungen 
Nr. 1 und 2 dieses Bebauungsplanes zugeordnet ist und eine Größe von 75 qm nicht über-
schreitet ausnahmsweise zulässig. Innerhalb der Baugrenze 2 sind auf den Dachflächen 
Photovoltaikanlagen zulässig.

Im SO PV-L sind innerhalb der durch die Baugrenze 2 eingefassten überbaubaren Grund-
stücksfläche (vorhandenes Gebäude) mit dem Kennbuchstaben A Archive, Aktenlager und 
vergleichbare Nutzungen ausnahmsweise zulässig. Innerhalb der Baugrenze 2 sind auf den 
Dachflächen Photovoltaikanlagen zulässig.

Auf der festgesetzten Fläche zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und 
Landschaft mit der Kennziffer 1 sind auf 60 % der Fläche keine Pflanzungen vorzunehmen. 
Innerhalb dieses 60 %igen Flächenanteils sind in einem Abstand von mindestens 5 m von 
Gehölzen 15 Haufwerke in einer Größe von mindestens jeweils 15 qm mit einer Mindesttiefe 
von 0,80 m und einer Mindesthöhe von 1,50 m herzustellen, die mit gleichen Anteilen aus 
einem Stein-Holz-Sand-Gemisch bestehen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).

Auf der festgesetzten Fläche zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft mit der Kennziffer 2 sind keine Pflanzungen vorzunehmen. Auf der Ost-, Süd- und 
Westseite der vorhandenen Aufschüttung sind 3 Haufwerke in einer Größe von mindestens 
jeweils 15 qm mit einer Mindesttiefe von 0,80 m und einer Mindesthöhe von 1,50 m 
herzustellen, die mit gleichen Anteilen aus einem Stein-Holz-Sand-Gemisch bestehen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).

12

Die Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit dem 
Kennbuchstaben a ist zu 80 % ihrer Gesamtlänge mit einer dreireihigen, freiwachsenden 
Strauchhecke zu bepflanzen. Die Sträucher sind mit mindestens 1 Stck / 1 lfdm Hecke 
(empfohlen werden die Arten der Pflanzenliste A) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).

13

Die Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit dem 
Kennbuchstaben b ist zu 80 % ihrer Gesamtlänge mit einer dreireihigen, freiwachsenden 
Baum-Strauchhecke zu bepflanzen. Die Bäume sind mit mindestens 1 Stck / 10 lfdm Hecke 
(empfohlen werden die Arten der Pflanzenliste B), Sträucher mit mindestens 1 Stck / 1 lfdm 
Hecke (empfohlen werden die Arten der Pflanzenliste A) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).

Auf der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit 
dem Kennbuchstaben c sind insgesamt 5 Gehölzgruppen mit jeweils 15 qm aus freiwach-
senden Strauchgehölzen zu bepflanzen. Die Sträucher sind mit mindestens 1 Stck / 1 qm 
Gehölzgruppe (empfohlen werden die Arten der Pflanzenliste A) zu pflanzen und dauerhaft 
zu erhalten (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).

14
Die Anlage von notwendigen Trafostationen, Spannungswandlern  und anderen Nebenanlagen 
der Freiflächen-Photovoltaikanlagen  sind nur innerhalb des SO PV-L zulässig.

Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie § 11 BauNVO)

Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 
und nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 
und nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Sondergebiet Photovoltaik-Lager = SO PV-L
Das Sondergebiet "Photovoltaik-Lager" dient vorwiegend 
der Errichtung von Photovoltaikanlagen und Lagernutzungen in Bestandsgebäuden 
(§ 11 Abs. 2 BauNVO).

zulässig sind:
-  Photovoltaikanlagen (Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie) sowie Betriebsgebäude
   und Nebenanlagen (z.B. Wandler, Trafostationen) gemäß § 14 BauNVO

ausnahmsweise zulässig sind in den vorhandenen Bestandsgebäuden:
-  Lagergebäude für Photovoltaikanlagen und deren Ausrüstung
-  Lagerhäuser für Boote mit und ohne Trailer, Wohnmobile, Caravans und Oldtimer
-  Archive, Aktenlager
-  eine Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
   oder Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb der ausnahmsweisen zulässigen Nutzung
   entsprechend der textlichen Festsetzung Nr. 1 und Nr. 2 zugeordnet sind und 
   eine Größe von 75 qm nicht überschreitet

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie §§ 16-21a BauNVO)

Grundflächenzahl entsprechend Planeinschrieb
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO)

Oberkante der Photovoltaikanlagen in m 
über den festgesetzten Höhenbezugspunkt
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 3 und 4 BauGB i.V.m. § 87 BbgBO)

0,6

OK PV

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

textliche Festsetzung - Verweis auf Teil B - mit Ziffer

83,0 Höhenlage bei Festsetzungen - Höhenbezugspunkt  - gemäß Planeinschrieb 
(§ 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO)

Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehenen Flächen, 
deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

Flurstücke / Flurstücksnummern (zur besseren Lesbarkeit rot eingefärbt)
25/1

Maßangaben in Meter
5 m

Flurgrenzen (zur besseren Lesbarkeit blau eingefärbt)

eingemessene Gehölze - nicht festgesetzt

Abgrenzungen des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
hier: Grenze des Wirkbereiches des festgesetzten Höhenbezugspunktes
(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

Kennzeichnung

Planzeichen ohne Normencharakter

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche - privat
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
mit den Kennbuchstaben a , b , c  - siehe Festsetzung Nr. 11,12, 13
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB)

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und Abs. 6 BauGB)  

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für Bepflanzung und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20  BauGB)  

Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

SPE
- SPE 1  Festsetzung Nr. 9
- SPE 2  Festsetzung Nr. 10

PV-L

SO

Baugrenze 2 (überbaubare Grundstücksfläche für Bestandsgebäude 
- Kennbuchstabe A , B , C und D - siehe textliche Festsetzung Nr. 6)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB sowie § 23 BauNVO)

Baugrenze 1 (überbaubare Grundstücksfläche für SO-PV)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

BGr 2

BGr 1

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Geh- und Leitungsrecht zugunsten des Medienträgers - Stromleitung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Stromleitung, unterirdisch
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

Hauptversorgungsleitungen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Hinweis zu Pflanzenlisten - Festsetzung Nr. 11, 12, 13:

Hinweise zum Artenschutz:
CEF-Maßnahme - Revierverlust Brutvögel:
Für den Revierverlust der o.g. Brutvogelart Feldsperling ist eine bauvorgezogene CEF-Maßnahme 
in Form des Anbringens von Nisthilfen in funktionalem Zusammenhang zum Eingriffsort anzubringen.

Folgende Nisthilfen sind zu verwenden bzw. anzubringen:
Vogelart Nisthilfe Anzahl Anbringort                                          
Feldsperling Sperlingskoloniehaus         1 seitlich an verbleibenden Gebäuden

Die Niststätte ist artgerecht vor der Beeinträchtigung anzubringen, d.h. erfolgt der Verlust 
der Fortpflanzungsstätte in der brutfreien Zeit ist die Ersatzniststätte bis zum Beginn 
der nächsten Brutperiode anzubringen. Das Anbringen ist der Unteren Naturschutzbehörde 
des zuständigen Landkreises zu dokumentieren.

FCS-Maßnahme - Umsetzen Zauneidechse:
Die Individuen der Art sind bauvorgezogen innerhalb des B-Plangebietes in die Maßnahmenfläche 
SPE 1 umzusetzen. Vor dem Baubeginn sind demnach zwischen den Monaten April bis September 
die B-Planflächen bei geeigneter Witterung (sonnig, 18 °C, außerhalb von Hitzeperioden) auf Tiere 
zu kontrollieren und aufgefundene Tiere artgerecht in die SPE-Fläche 1 umzusetzen. Die Fangaktion 
ist solange fortzuführen bis keine oder nur noch Einzeltiere gefangen werden.

CEF-Maßnahme - Herstellung von Ersatzhabitaten:
Vor der Umsetzaktion sind geeignete Habitate für die Art herzustellen. Vorgesehen ist, insgesamt 
15 Ersatzhabitate (je ca. 15 qm Grundfläche, max. 150 cm hoch) am südwestlichen, nordwestlichen 
sowie nordöstlichen Rand des B-Plangebietes in teilbesonnten bis besonnten Flächen herzustellen. 

An den einzelnen Standorten der Habitate ist für die Frostfreiheit im Vorfeld der Boden ca. 80 cm 
auszuheben und der Aushub seitlich als Sonnenplatz abzulagern. In die ausgehobenen Gruben 
sind dann die Materialien Steine (Körnung zwischen 10 und 30 cm), unbehandeltes Holz und Sand 
etwa zu gleichen Anteilen einzuschichten. Zwischen der SPE-Fläche 1 und dem SO PV-L ist ein 
Reptilienschutzzaun (50 cm hoch, 5 cm in den Boden eingegraben) herzustellen und während 
der Bauphase funktionsgerecht zu erhalten.

Bauzeitenregelung (Gebäudebrüter):
Einhaltung einer Bauzeitenregelung für gebäudebrütende Brutvogelarten. 
Abrissmaßnahmen sind demnach nur im Zeitraum 01.09. bis 31.01. eines jeden Jahres zulässig.

Bauzeitenregelung (übrige Vogelarten):
Alle baulichen Aktivitäten sind im Zeitraum vom 28.02. bis 31.07. eines jeden Jahres zu unterlassen.
Wird vor Beginn des Verbotszeitraums mit den Arbeiten begonnen, ist auch eine Bauzeit innerhalb 
des genannten Zeitraums möglich. Die Unterbrechnung darf jedoch nur maximal 10 Tage andauern. 
Gehölzrodungen und Schnittmaßnahmen sind nur im Zeitraum 01.10. bis 28.02. eines jeden Jahres 
zulässig.
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Hinweise zu Bodendenkmalen:
Die Festlegungen im Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg 
(BbgDSchG) vom 24.05.2004 (GVBl. I, S. 215) sind zu beachten.

Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, wie Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle 
oder -bohlen, Tonscherben, Metallsachen, Münzen, Knochen u.ä. entdeckt werden, sind diese 
unverzüglich dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischem 
Landesmuseum, Abt. Bodendenkmalpflege und der Unteren Denkmalschutzbehörde  des Landkreises 
anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und Abs. 2 BbgDSchG).

Die entdeckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf einer Woche nach der 
Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung 
des Fundes zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). Funde sind nach dem BbgDSchG 
ablieferungspflichtig (§ 11 Abs. 4 BbgDSchG, § 12 BbgDSchG).

Hinweis zu Altlasten:
Das Flurstück 25/1, Flur 5, Gemarkung Schönermark ist im Altlastenkataster des Landkreises 
Oberhavel unter der Nr. 0336654421 und der Bezeichnung "NVA Feuerstellung Fla-Raketenabteilung" 
als altlastenverdächtige Fläche registriert. Konkrete Untersuchungsergebnisse liegen zu dieser Fläche 
nicht vor. Aufgrund der historischen Nutzung sind nutzungsbedingte Kontaminationen des Bodens nicht 
ausgeschlossen.

Werden bei den Bauarbeiten kontaminierte Bereiche / Bodenverunreinigungen  angeschnitten 
(erkennbar z.B. durch Unterschiede im Aussehen, Geruch oder anderen Beschaffenheiten gegenüber 
dem Normalzustand), sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und die untere Abfallwirtschafts- 
und Bodenschutzbehörde des Landkreises Oberhavel zu informieren. Die belasteten Bereiche 
sind zwischenzeitlich so zu sichern, dass eine Ausbreitung der Kontamination verhindert wird. 
Die weitere Vorgehensweise ist mit der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde 
abzustimmen. Die Anzeigepflicht ergibt sich aus § 31 Abs. 1 Brandenburgisches Abfall- 
und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG).

Hinweis zur Munitionsbelastung:
Sollten bei künftigen Erdarbeiten Kampfmittel gefunden werden, wird darauf hingewiesen, 
dass es nach § 3 Absatz 1 Nr.1 der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Verhütung von Schäden 
durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg - KampfmV) vom 23.11.1998, 
veröffenlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt  für das Land Brandenburg Teil II Nr. 30 vom 14.12.1998 
verboten ist, entdeckte Kampfmittel zu berühren und deren Lage zu verändern. Man ist verpflichtet 
diese Fundstelle gemäß § 2 der genannten Verordnung unverzüglich der nächsten örtlichen 
Ordnungsbehörde oder der Polizei anzuzeigen.

Hinweis zu Normen:
Die im Bebauungsplan, seiner Begründung und dem Umweltbericht, beigefügten Anlagen, sonstige 
zum Bebauungsplan erstellten Texte angegebenen Normen (z.B. DIN-Normen) oder technische 
Anleitungen etc. können in der Verwaltung der planaufstellenden Kommune jederzeit während der 
Dienststunden eingesehen werden. Die entsprechenden DIN-Normen können auch kostenpflichtig beim 
Beuth Verlag, 10772 Berlin, bezogen werden.

Der Bebauungsplan basiert auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen:
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. l S. 3634), 
in Kraft getreten am 03.11.2017, zuletzt geändert am 05.01.2018 durch Artikel 2 
aufgrund des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBI. I S. 2193).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBI. I S. 3786), in Kraft getreten am 21.11.2017

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts  
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991, S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (GVBl. I S. 1057).

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 15.11.2018 (GVBl. I Nr. 39) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.12.2018, in Kraft getreten am 19.12.2018

Hinweise zu Pflegemaßnahmen:
Pflege der SPE-Fläche 1:
Die Flächen der SPE-Fläche 1 sind jährlich einmal außerhalb der Brutperiode
(brutfreie Zeit: 01.08. bis 28.02.) zu mähen und das Mähgut ist von der Fläche zu beräumen. 
Die Pflege ist über einen städtebaulichen Vertrag dauerhaft zu sichern.

Pflege der SPE-Fläche 2:
Die Flächen der SPE-Fläche 2 sind jährlich einmal außerhalb der Brutperiode 
(brutfreie Zeit: 01.08. bis 28.02.) zu mähen und das Mähgut ist von der Fläche zu beräumen. 
Die Pflege ist über einen städtebaulichen Vertrag dauerhaft zu sichern.
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